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GG beschränkt war (BVerfG, a.a.o. S. 408). Zwar 
könnten die allgemeinen Ausführungen des Bun­
desverfassungsgerichts zum Justizgewährungs­
anspruch und den Verfahrensgrundrechten, in de­
nen ausdrücklich auch Art. 101 Abs.1 GG genannt 
wird (BVerfG, a.a.O. S. 407), den Schluss nahe­
legen, auch bei einemVerstoß gegen diesesVerfah­
rensgrundrecht müsse eine Überprüfung durch die 
Fachgerichtsbarkeit ermöglicht werden; dies würde 
aber wegen der verfassungsrechtlich gebotenen 
Rechtsmittelklarheit nicht ohne eine gesetzgebe­
rische Entscheidung zur Zulässigkeit einer Be­
schwerde an eine höhere Instanz führen können. 
Im Übrigen verbliebe es bei dem genannten Ge­
staltungsspieiraum des Gesetzgebers, der insbeson­
dere die Möglichkeit hätte, lediglich die Anrufung 
des Gerichts vorzusehen, dessen Entscheidung 
angegriffen wird. 

Auch insoweit hat hier durch den Beschluss 
vom 15. März 2006 eine Kontrolle durch das 
Truppendienstgericht stattgefunden.Auf die Frage, 
ob ein Verstoß gegen Art. 101 Abs. 1 GG gegeben 
ist, kommt es daher im vorliegenden Verfahren 
nicht an. 

Nach allem ist die vom Antragsteller geltend 
gemachte Verfassungswidrigkeit des § 18 Abs. 2 
Satz 5 WBO für die Frage der Zulässigkeit der 
außerordentlichen Beschwerde nicht entschei­
dungserheblich. Schon deswegen kommt eine Vor­
lage an das Bundesverfassungsgericht nach Art. 100 
Abs. 1 GG nicht in Betracht. 

§ 6Abs.1 WBO 2 

Nicht nur bei förmlicher Bekanntgabe einer trup­
pendienstlichen Maßnahme oder Entscheidung 
erlangt der von ihr betroffene Soldat die für den 
Beginn der Beschwerdefrist maßgebliche Kenntnis 
vom BeschwerdeanJass, sondern (schon) dann, 
wenn er den Inhalt der Maßnahme oder Entschei­
dung tatsächlich kennt. 

Erster Wehrdienstsenat, Besch!. vom 30. 11. 2006 
- BVerwG 1 WB 18.06 

Der Antragsteller, ein Berufssoldat, wendet sich 
gegen zwei Kommandierungsverfügungen, deren 
Inhalt ihm am 4. Januar 2006 bekannt wurde. Noch 
vor ihrer förmlichen Übergabe gegen Unterschrifts­
leistung am 24. Januar 2006 legte er am 18. Januar 
2006 Beschwerde bei der unzuständigen Stelle ein, 
die der Bundesminister der Verteidigung als unzu­
lässig zurückwies. 

Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung des 
Bundesverwaltungsgerichts blieb erfolglos. 

Aus den Gründen 

Die Kommandierungsverfügungen vom 21. 
Dezember 2005 sind unanfechtbar geworden, weil 
der Antragsteller gegen sie nicht fristgerecht Be­
schwerde eingelegt hat. 

Nach § 6 Abs. 1 WBO ist für den Beginn der 
Beschwerdefrist maßgeblich, wann der Beschwer­
deführer von dem Beschwerdeanlass Kenntnis 
erhalten hat. »Kenntnis« vom Beschwerdeanlass 
hat ein Soldat, wenn ihm die Umstände bekannt 
sind, aus denen sich die von ihm empfundene 
Beeinträchtigung ergibt (BöttcherIDau, WBO, 4. 
Aufl., § 6 Rn. 5).Anders als § 17Abs. 4 Satz 1WBO, 
der den Beginn der Antragsfrist an die »Bekannt­
gabe« des ablehnenden Bescheides anknüpft, setzt 
§ 6 Abs. 1 WBO für den Beginn der Beschwerde­
frist die tatsächliche, positive Kenntnis vom Be­
schwerdeanlass voraus (vgl. BöttcherIDau, a.a.O.). 
Kenntnis vom Beschwerdeanlass ist damit nicht 
nur bei förmlicher Bekanntgabe einer Maßnahme 
gegeben, sondern (schon) dann, wenn der betrof­
fene Soldat den Inhalt einer Maßnahme oder Ent­
scheidung tatsächlich kennt. BeiVersetzungs- oder 
Kommandierungsverfügungen genügt hierfür zwar 
noch nicht der Inhalt derVororientierung, sondern 
erst der Inhalt der Personalverfügung selbst (Be­
schluss vom 15. Mai 2003 - BVerwG 1 WB 4.03 ­
Buchholz 236.1 § 3 SG Nr. 31). Hier hatte der 
Antragsteller am 4. Januar 2006 aber bereits posi­
tive Kenntnis vom Inhalt der definitiven Komman­
dierungsentscheidung in Gestalt der angefoch­
tenen Verfügungen. Denn nach seinemVorbringen 
in der Beschwerde vom 18. Januar 2006 sind ihm 
an diesem Tag die streitbefangenen Kommandie­
rungsverfügungen »erstmalig zur Kenntnis ge­
langt«. Auch im Antrag auf gerichtliche Entschei­
dung führt derAntragsteller aus, er habe »Kenntnis 
von den Kommandierungsverfügungen am 4. Ja­
nuar 2006« erhalten, da er »diese auf dem Schreib­
tisch des Kompaniechefs« habe liegen sehen. Er 
beanstandet led:~glich,dass es an diesem Tag nicht 
zur förmlichen Ubergabe der beiden Verfügungen 
an ihn gekommen ist, was ausweislich der dienst­
lichen Stellungnahme des Kompaniechefs darauf 
beruhte, dass der Antragsteller sich weigerte, den 
Empfang derVerfügungen zu quittieren, nachdem 
er deren Inhalt vollständig gelesen hatte. Wie be­
~~its dargelegt, ist die förmliche Zustellung oder 
Ubergabe der beiden Verfügungen für den Frist­
beginn jedoch nicht maßgeblich. Außerdem ver­
kennt der Antragsteller, dass eine Weigerung, das 
Empfangsbekenntnis über eine Personalverfügung 
zu unterschreiben, den Beginn einer Rechtsbe­
helfsfrist nicht hindert (Beschluss vom 11. Dezem­
ber 1997 - BVerwG 1 WB 59.97 -). Dass der An­
tragsteller überdies am 18. Januar 2006 in der Lage 
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war, detailliert gegen den Inhalt der Kommandie­
rungsverfügungen sein Beschwerdevorbringen zu 
formulieren, an einem Tag also, an dem die förm­
liche Übergabe noch nicht erfolgt war, dokumen­
tiert ebenso seine vollständige positive Kenntnis 
vom Beschwerdeanlass bereits am 4. Januar 2006. 

Die Zwei-Wochen-Frist für die Einlegung der 
Beschwerde nach § 6 Abs. 1 WBO endete unter 
Berücksichtigung des § 186 i.V.m. §§ 187 bis 193 
BGB mit Ablauf des 18. Januar 2006. Innerhalb 
dieser Frist ist die Beschwerde perTelefax lediglich 
beim Personalamt der Bundeswehr (PersABw) 
eingegangen. Diese Stelle erfüllte jedoch nicht die 
Voraussetzungen einer empfangsberechtigten 
Stelle nach § 5 Abs.l WBO. Nach dieser Vorschrift 
hätte die Beschwerde entweder beim Kompanie­
chef als dem nächsten Disziplinarvorgesetzten des 
Antragstellers oder beim Bundesminister der Ver­
teidigung als der für die Beschwerde zuständigen 
Stelle (§ 9 Abs. 1 Satz 2 WBO) eingelegt werden 
müssen. Für den Senat ist nicht ersichtlich und vom 
Antragsteller auch nicht vorgetragen, dass die 
Voraussetzungen des § 11 WBO vorgelegen hätten. 

Auf die Ausnahmebestimmung in § 23 Abs. 2 
Satz 1 WBO kann sich der Antragsteller nicht be­
rufen. Das nach dieser Vorschrift zulässige Einle­
gen der Beschwerde auch bei der Stelle, deren Ent­
scheidung angefochten wird, ist nicht auf Be­
schwerden in Angelegenheiten anzuwenden, die 
auf dem besonderen Verhältnis der militärischen 
Über- und Unterordnung beruhen, also nicht auf 
Beschwerden in truppendienstlichen Angelegen­
heiten (stRspr, Beschlüsse vom 20. Juli 2004 ­
BVerwG 1 WDS-VR 3.04 - Buchholz 311 § 23 
WBO Nr.l =NZWehrr 2004,258 und vom 19. Sep­
tember2006-BVerwG 1WDS-VR5.06-m.w.N.). 
Die streitbefangenen Kommandierungsverfügun­
gen des PersABw stellen in diesem Sinne truppen­
dienstliche Maßnahmen dar, die nur nach Maßga­
be der §§ 5, 11 WBO mit der Beschwerde ange­
griffen werden können. ( ... ) 

§§ 9 Abs. 1, 13 Abs. 1 Satz 1 WBO 3 

Die Kompetenz zur Entscheidung über eine Be­
schwerde im Sinne des § 9 Abs. 1 WBO kann im 
Einzelfall- hier in einemVerfahren nach dem Sol­
datenbeteilignngsgesetz - von Inhalt und Umfang 
der fachlichen Weisungsbefugnis des Vorgesetzten 
abhängig sein, der den Beschwerdegegenstand zu 
beurteilen hat. 

Erster Wehrdienstsenat, BeschI. vom 26. 10. 2006 
- BVerwG 1 WB 17.06­

DerAntragsteller ist örtlicherPersonalrat bei einer 
Schule des Heeres. Ein Soldat dieser Schule hatte 
die Anhörung des Antragstellers zu einemVerset­
zungsantrag erbeten. Die zuständige Stamm­
dienststelle lehnte denVersetzungsantrag ab,ohne 
denAntragsteller vor dieser Entscheidung (erneut) 
zu beteiligen. Auf Weisung des Bundesministe­
riums der Verteidigung wurde diese Entscheidung 
aufgehoben und die Beteiligung des Antragstellers 
nachgeholt. 

Der Antragsteller beantragte die Feststellung, 
dass seine ordnungsgemäße Beteiligung bei der 
Entscheidung über den Versetzungsantrag unter­
blieben sei, und die Verpflichtung des Bundesmi­
nisteriums der Verteidigung zu seiner unverzüg­
lichen ordnungsgemäßen Beteiligung. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat den Antrag 
als unzulässig verworfen. 

Aus den Gründen: 

Zwar hat der Antragsteller den richtigen 
Rechtsweg beschritten. Beruft sich der bei einer 
Dienststelle der Bundeswehr gebildete Personalrat 
auf eine Behinderung in seinen Beteiligungs­
rechten in Angelegenheiten, die nur die Soldaten 
betreffen, so ist der Rechtsweg zu den Wehrdienst­
gerichten gegeben (Beschlüsse vom 1. November 
2001 - BVerwG 6 P 10.01 - BVerwGE 115,223 = 
Buchholz 252 § 52 SBG Nr. 2 und vom 24. März 
2004 - BVerwG 1 WB 33.03 PersV 2005, 273). 
Diese Voraussetzung ist hier erfüllt. Denn der An­
tragsteller macht geltend, in eigenen Beteiligungs­
rechten als Gesamtgremium in einer Angelegen­
heit verletzt zu sein, die - wie der Versetzungsan­
trag eines Soldaten - nur Soldaten betrifft. 

Für die Anträge ist das Bundesverwaltungs­
gericht auch instanziell zuständig. Nach § 21 Abs.1 
WBO ist dieses Gericht u.a. für Entscheidungen 
des BMVg über Beschwerden zur Entscheidung 
berufen; eine solche liegt hier in Gestalt des Be­
schwerdebescheids des BMVg - PSZ I 7 - vom 
16. Februar 2006 vor. Die Zuständigkeitsbestim­
mung nach § 21 Abs. 1WBO setzt allerdings voraus, 
dass (zuvor) die gesetzlichen Zuständigkeitsvor­
schriften beachtet worden sind (vgI. Beschlüsse 
vom 19. Dezember 1994 - BVerwG 1 WB 46.94 ­
DokBer B 1995,281 und vom 17. Januar 2006­
BVerwG 1 WB 3.05 -). Das ist hier - entgegen der 
Ansicht des Antragstellers - der Fall. 

Nach § 9 Abs. 1 Satz 1 WBO entscheidet über 
die Beschwerde der Disziplinarvorgesetzte, der 
den Gegenstand der Beschwerde zu beurteilen hat. 
Damit meirit das Gesetz nicht jeden höheren Dis­
zipiinarvorgesetzten, sondern nur den nächsten zur 
Beteilung des Beschwerdegegenstandes berufenen 
als den allein zuständigen Vorgesetzten (Böttcher! 
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